
Marktzeiten: Der Markt beginnt um 10.00 Uhr und endet um 22.00 Uhr. 
Marktstände und Plätze, die bis 9.30 Uhr nicht belegt sind, werden ohne 
Anspruch auf Ersatz weitervergeben. 

Marktabbau: Es darf nicht vor dem offiziellen Ende abgebaut werden. Wer 
gegen diese Regel verstösst, wird bei der Platzvergabe nicht mehr 
berücksichtigt.  

Wir bitten Sie, allfällig an den Marktständen angebracht Reissnägel, Bostitch 
oder Klebestreifen nach dem Markt wieder zu entfernen! 

Marktgebühr: Lassen Sie wenn möglich Ihre Gebühr bargeldlos von Ihrem 
Post- oder Bankkonto auf unser Konto überweisen. Falls wir die Gebühr vor 
Ort bar einkassieren müssen, erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von CHF 
20.00.  

Verkauf von Lebensmittel: Halten Sie die einschlägigen Gesetzte ein. Wer 
Sitzplätze zum Essen und Trinken anbietet, muss einen Beitrag ans Patent 
bezahlen.  

Alkoholpatent: Wir sind für das Einholen der Patente verantwortlich. Geben 
Sie diesen Bedarf bitte bei Ihrer Anmeldung an. 

Abfall: Jeder Marktteilnehmer entsorgt seine Abfälle selber. Fehlbare 
Marktfahrer werden zur Rechenschaft gezogen. Es stehen jedoch einzelne 
Abfallsäcke auf dem Einzigartigplatz zur Verfügung. 

Fahrzeuge: Während dem Markt dürfen keine Fahrzeuge auf dem 
Marktgebiet parkiert sein. Diese müssen ausserhalb des Marktgebietes auf 
den ausgeschilderten öffentlichen Parkplätzen parkiert werden. Zahlreiche 
Parkplätze sind beim Badhof hinter dem Dom oder beim Friedhof Bromhübel 
am Dornachweg zu finden. Das Parkieren ist am Samstag jeweils gratis.  

Bei Zuwiderhandlungen ist die Polizei befugt, das Fahrzeug auf Ihre Kosten 
abschleppen zu lassen. 

Gasgeräte: Gasgeräte müssen den Sicherheitsvorschriften entsprechen und 
gewartet sein!  

Achtung: Eingänge zu Restaurants, Läden und Wohnungen müssen 
jederzeit zugänglich sein. 

 
Abmeldung: Sollten Sie aus einem wichtigen Grund auf Ihre Teilnahme 
verzichten, melden Sie uns dies bitte sofort per e-Mail (oder auf dem 
Postweg) mit, damit wir Ihren Platz weitergeben können. Es besteht keine 
Rückerstattungspflicht. 


